
                                                     

 

Kündigung, Krankheit, Tod: Was passiert mit dem Urlaubsanspruch? 

 

Kündigung 
Wenn Beschäftigte aus dem Unternehmen ausscheiden, müssen sie vorher ihren Urlaub 
nehmen. Eine Auszahlung der restlichen Urlaubstage ist nur in Ausnahmefällen möglich - 
weil der Urlaub laut Gesetz der Erholung dient und nicht dazu, ein zusätzliches Einkommen 
zu erzielen. Deshalb haben Beschäftigte in der Regel auch keine Chance sich zu wehren, 
wenn der Arbeitgeber sie zusammen mit der Kündigung freistellt. Das Argument, sie hätten 
den Urlaub lieber zu einem anderen Zeitpunkt genommen, zählt in diesem Fall nicht. 

Krankheit 
Wenn die Arbeitsunfähigkeit durch ein ärztliches Attest belegt ist, werden die 
entsprechenden Tage nicht auf den Jahresurlaub angerechnet und können später 
nachgeholt werden. Der Zeitpunkt dafür muss jedoch, wie bei jedem anderen Urlaub, mit 
dem Chef abgesprochen werden. Wer den Urlaub eigenmächtig um die Krankheitstage 
verlängert, riskiert schlimmstenfalls eine Kündigung - wegen Selbstbeurlaubung. 

Tod 
Selbst wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin stirbt, geht der Anspruch auf 
Jahresurlaub nicht verloren. Die Hinterbliebenen können für die Tage, die der oder die 
Verstorbene nicht mehr nehmen konnte, vom Arbeitgeber einen finanziellen Ausgleich 
verlangen. 
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